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WÜRZBURGER VERSICHERUNGS-AG

1. Was ist versichert?

2. Wann und für wen besteht kein Versicherungsschutz? 

3. Was ist bei der Ermittlung der Versicherungssumme zu 
berücksichtigen? Welche Selbstbeteiligung gilt als vereinbart? 

4. Was muss bei der Prämienzahlung berücksichtigt werden? 

5. Was ist bei Eintritt des Versicherungsfalles zu beachten  
(Obliegenheiten)?

6. Wann muss die Entschädigung gezahlt werden?

7. Welche Verjährungsfristen gelten?

8.	 Welche	Vorschriften	finden	auf	den	Versicherungsvertrag 
Anwendung? 

9. Welche Sonderbestimmungen gelten für gemietete 
Ferienwohnungen? 

10. Anschrift der Würzburger

1. Was ist versichert?

1.1 Die Würzburger Versicherungs-AG (Würzburger) leistet Entschä-
digung bei Nichtantritt der Reise für die dem Reiseunternehmen 
oder einem anderen von der versicherten Person nachweislich 
vertraglich geschuldeten Rücktrittskosten;

1.2 Die Würzburger ist im Umfang von Ziffer 1, sowie unter Berück-
sichtigung	der	Einschränkungen	gem.	Ziffer	2	 leistungspflichtig,	
wenn infolge einer der nachstehend genannten wichtigen Gründe 
entweder die Reiseunfähigkeit des Versicherten nach allgemeiner 
Lebenserfahrung zu erwarten ist oder ihm der Antritt der Reise 
nicht zugemutet werden kann: 

a) Tod, schwerer Unfall oder unerwartete schwere Erkrankung 
des Versicherten, seines Ehegatten, seiner Eltern, seiner Kinder, 
Geschwister, Großeltern, Enkel, Schwiegereltern, Schwieger-
kinder oder, wenn die Reise für 2 Personen gemeinsam ge- 
bucht wurde, der zweiten Person, vorausgesetzt, dass diese 
gleichfalls versichert ist; 

b) unerwartete Impfunverträglichkeit des Versicherten oder, im 
Falle gemeinsamer Reise, seines Ehegatten, seiner Kinder oder 
Geschwister des Versicherten oder der Eltern eines minderjäh-
rigen Versicherten, sofern der Angehörige ebenfalls versichert 
ist; 

c) Schwangerschaft einer Versicherten oder, im Falle gemeinsamer 
Reise, der versicherten Ehegattin oder der versicherten Mutter 
eines minderjährigen Versicherten; 

d) Schaden am Eigentum des Versicherten oder, im Falle gemein-
samer Reise, eines der in Ziffer 1.2 b) genannten versicherten 
Angehörigen des Versicherten infolge von Feuer, Elementarereig-
nis oder vorsätzlicher Straftat eines Dritten, sofern der Schaden 
im Verhältnis zu der wirtschaftlichen Lage und dem Vermögen 
des Geschädigten erheblich oder sofern zu Schadenfeststellung 
seine Anwesenheit notwendig ist;

e) Wiederholung von nicht bestandenen Prüfungen an einer Schu-
le/Universität, die wiederholt werden müssen, um eine Verlän-
gerung des Schulbesuchs/Studiums zu vermeiden oder den 
Schul-/Studienabschluss zu erreichen. Voraussetzung ist, dass 
die versicherte Reise vor dem Termin der nicht bestandenen 
Prüfung gebucht wurde und der Termin für die Wiederholungs-
prüfung unerwartet in die versicherte Reisezeit fällt;

f) Nichtversetzung eines Schülers, wenn es sich um eine Schul-  
oder Klassenreise handelt.

2. Wann und für wen besteht kein Versicherungsschutz? 

2.1 Die Würzburger haftet nicht für die Gefahren des Krieges, Bür-
gerkrieges oder kriegsähnlicher Ereignisse und solche, die sich 
unabhängig vom Kriegszustand aus der feindlichen Verwendung 
von Kriegswerkzeugen sowie aus dem Vorhandensein von Kriegs-
werkzeugen als Folge einer dieser Gefahren ergeben, politische 
Gewalthandlungen, Aufruhr, sonstige bürgerliche Unruhen, Kern-
energie und Pandemie.

2.2	 Die	Würzburger	ist	von	der	Verpflichtung	zur	Leistung	frei,	wenn	
für die versicherte Person der Versicherungsfall bei Abschluss 
der Versicherung voraussehbar war oder die versicherte Person 
ihn vorsätzlich herbeigeführt hat. Führt die versicherte Person 
den Versicherungsfall grob fahrlässig herbei, ist die Würzburger 
berechtigt, die Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

3. Was ist bei der Ermittlung der Versicherungssumme zu   
berücksichtigen? Welche Selbstbeteiligung gilt als vereinbart?

3.1 Die Versicherungssumme soll dem vollen ausgeschriebenen Reise-
preis (Versicherungswert) entsprechen. Kosten für darin nicht ent-
haltene Leistungen (z. B. für Zusatzprogramme) sind mitversichert, 
wenn sie bei der Höhe der Versicherungssumme berücksichtigt 
wurden. Die Würzburger haftet bis zur Höhe der Versicherungs-
summe abzüglich Selbstbehalt, sofern vereinbart.

3.2 Bei jedem Versicherungsfall trägt die versicherte Person einen 
Selbstbehalt von EUR 25 je Person, sofern vereinbart.

 Wird der Versicherungsfall durch Krankheit ausgelöst, so trägt die 
versicherte Person von dem erstattungsfähigen Schaden 20 v. H. 
selbst, mindestens EUR 25 je Person, sofern vereinbart.

4. Was muss bei der Prämienzahlung berücksichtigt werden?

 Der Einmalbeitrag ist unverzüglich nach Erhalt des Versicherungs-
scheins zu zahlen, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein 
angegebenen Versicherungsbeginn. 

 Zahlt der Versicherungsnehmer den Einmalbeitrag nicht rechtzei-
tig,	finden	die	Bestimmungen	des	§	37	Versicherungsvertragsgesetz	
Anwendung, d. h. die Würzburger kann vom  Vertrag zurücktreten. 
Gerät der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folgeprämie 
in	Verzug,	gilt	§	38	VVG.

5. Was ist bei Eintritt des Versicherungsfalles zu beachten  
(Obliegenheiten)?

5.1	 Der	Versicherungsnehmer	oder	die	versicherte	Person	ist	verpflichtet:

a) der Würzburger den Eintritt des Versicherungsfalles unverzüg-
lich mitzuteilen und gleichzeitig die Reise bei der Buchungsstelle 
zu stornieren und die Stornokosten möglichst niedrig zu halten;

b) der Würzburger jede gewünschte sachdienliche Auskunft zu er-
teilen und ihr alle erforderlichen Beweismittel zur Verfügung zu 
stellen, insbesondere ärztliche Atteste über Krankheiten, Unfälle, 
Impfunverträglichkeit bzw. Schwangerschaft im Sinne von Ziffer 
1.2 und unter Beifügung der Buchungsunterlagen einzureichen;

c)	 auf	Verlangen	der	Würzburger	die	Ärzte	von	der	Schweigepflicht	
in Bezug auf den Versicherungsfall zu entbinden, soweit diesem 
Verlangen rechtswirksam nachgekommen werden kann.

5.2 Macht der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person entge-
gen den vertraglichen Vereinbarungen vorsätzlich keine oder nicht 
wahrheitsgemäße Angaben oder stellt der Versicherungsnehmer 
bzw. die versicherte Person der Würzburger vorsätzlich die ver-
langten Belege nicht zur Verfügung oder verletzt der Versicherungs-
nehmer oder die versicherte Person sonstige vertragliche Obliegen-
heiten, verliert dieser bzw. die versicherte Person den Anspruch auf 
die Versicherungsleistung. Verstößt der Versicherungsnehmer bzw. 
die versicherte Person grob fahrlässig gegen diese Obliegenheiten, 
verliert er bzw. die versicherte Person den Anspruch zwar nicht 
vollständig, aber die Würzburger kann die Leistung im Verhältnis 
zur Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers bzw. der 
versicherten Person kürzen. Eine Kürzung erfolgt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person nachweist, dass 
er bzw. die versicherte Person die Obliegenheit nicht grob fahrlässig 
verletzt hat. Trotz Verletzung seiner/ihrer Obliegenheiten zur Aus-
kunft, zur Aufklärung oder zur Beschaffung von Belegen bleibt die 
Würzburger	jedoch	insoweit	zur	Leistung	verpflichtet	als	der	Ver-
sicherungsnehmer bzw. die versicherte Person nachweist, dass die 
vorsätzliche oder grob fahrlässige Obliegenheitsverletzung weder 
für die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung 
oder	den	Umfang	der	Leistungspflicht	ursächlich	war.	
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 Die vollständige und teilweise Leistungsfreiheit der Würzburger 
hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalles 
bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraus-
setzung, dass die Würzburger den Versicherungsnehmer bzw. die 
versicherte Person durch gesonderte Mitteilung in Textform auf 
diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

 Verletzt der Versicherungsnehmer bzw.  die versicherte Person die 
Obliegenheit zur Auskunft, zur Aufklärung oder zur Beschaffung 
von Belegen arglistig, wird die Würzburger in jedem Fall von ihrer 
Verpflichtung	zur	Leistung	frei.	

6. Wann muss die Entschädigung gezahlt werden? 

 Die Entschädigung wird zwei Wochen nach ihrer endgültigen Fest-
stellung durch die Würzburger gezahlt, jedoch kann einen Monat 
nach Anzeige des Versicherungsfalls als Abschlagszahlung der Be-
trag beansprucht werden, der nach Lage der Sache mindestens zu 
zahlen ist. Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange die Beendigung 
der Erhebungen infolge eines Verschuldens Ihrerseits gehindert ist.

7. Welche Verjährungsfristen gelten? 

 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei 
Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Schluss des Jahres, 
in dem die Versicherungsleistung fällig wird. Ist der Anspruch vom 
Versicherungsnehmer bei der Würzburger angemeldet worden, 
bleibt der Zeitraum zwischen der Anmeldung und dem Zugang der 
schriftlichen Entscheidung der Würzburger bei der Fristberechnung 
unberücksichtigt.

8.	 Welche	Vorschriften	finden	auf	den	Versicherungsvertrag	 
Anwendung? 

8.1	 Auf	den	Versicherungsvertrag	findet	deutsches	Recht,	insbesondere	
das Versicherungsvertragsgesetz ergänzend zu den vertraglichen 
Vereinbarungen Anwendung.

8.2 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen die Würzburger 
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz der 
Würzburger oder dem für den Versicherungsvertrag zuständigen 
Niederlassungen der Würzburger. Örtlich zuständig ist auch das 
Gericht, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Kla-
geerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

 Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungs-
nehmer müssen bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines 
gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist.

9. Welche Sonderbestimmungen gelten für gemietete  
Ferienwohnungen? 

 Sofern die Versicherung bei Abschluss von Mietverträgen für Feri-
enwohnungen, Ferienhäuser oder Ferienappartements in Hotels 
genommen wird, erhält Ziffer 1.1 der Allgemeinen Bedingungen für 
die Reiserücktrittskosten-Versicherung (ABRV-BA 2009) folgende 
Fassung:

 Die Würzburger leistet Entschädigung bei Nichtbenutzung der 
Ferienwohnung, des Ferienhauses oder Ferienappartements im 
Hotel aus einem der in Ziffer 1.2 ABRV-BA 2009 genannten wich-
tigen Gründe für die dem Vermieter oder einem anderen von der 
versicherten Person vertraglich geschuldeten Rücktrittskosten;

 Die übrigen Bestimmungen der ABRV-BA 2009 gelten sinngemäß.

10. Anschrift der Würzburger

 Würzburger Versicherungs-AG, Bahnhofstraße 11, 97070 Würzburg

Die folgenden Besonderen Bedingungen sind nur Vertragsbestandteil, 
wenn sie im Versicherungsschein des Versicherungsnehmers und seinen 
Nachträgen ausdrücklich vereinbart und dokumentiert sind. 

 | B   Besondere Bedingungen zur  
Reiseabbruchkosten-Versicherung  
(BB-RAV-10/2009) 

1. Was ist versichert?

2. Was wird geleistet?

3. Welche Einschränkungen gibt es?

4. Was ist bei Eintritt des Versicherungsfalles zu beachten 
(Obliegenheiten)?

1. Was ist versichert?

 In Ergänzung zu Ziffer 1.1 der ABRV-BA 2009 leistet die Würzburger 
Versicherungs-AG (Würzburger) auch, wenn die versicherte Reise 
aus den unter Ziffer 1.2 der ABRV-BA 2009 genannten Gründen 
nicht planmäßig beendet werden kann (Reiseabbruch).

2. Was wird geleistet?

 Bei Abbruch der Reise leistet die Würzburger Entschädigung für 
die nachweislich entstandenen zusätzlichen Rückreisekosten und 
die hierdurch unmittelbar verursachten sonstigen Mehrkosten 
der versicherten Personen. Voraussetzung hierfür ist, dass An- und 
Abreise in dem versicherten Arrangement enthalten sind. Dies gilt 
auch im Falle nachträglicher Rückkehr. 

 Bei Erstattung dieser Kosten wird in Bezug auf Art und Klasse des 
Transportmittels,	der	Unterkunft	und	der	Verpflegung	auf	die	bei	
der Reise gebuchte Qualität abgestellt. Wenn, abweichend von 
der gebuchten Reise, die Rückreise mit dem Flugzeug erforderlich 
wird, ersetzt die Würzburger die Kosten für einen Sitzplatz in der 
einfachsten Flugklasse.

3. Welche Einschränkungen gibt es? 

a)   Im Rahmen der Reiseabbruchkostenversicherung sind Heilko-
sten, Kosten für die Begleitpersonen, sowie Kosten für die Über-
führung einer verstorbenen versicherten Person nicht gedeckt.

b) Die Reiseabbruchkosten-Versicherung kann nur für Reisen bis zu 
einer maximalen Reisedauer von 180 Tagen beantragt werden.

4. Was ist bei Eintritt des Versicherungsfalles zu beachten 
 (Obliegenheiten)?
 (Ergänzungen zu den in Ziffer 5 ABRV-BA 2009 aufgeführten 
 Obliegenheiten.) 

	 Die	versicherte	Person	ist	verpflichtet	bei	Abbruch	der	Reise	auf-
grund von Krankheit, Unfall, unerwartete Impfunverträglichkeit 
oder Schwangerschaft im Sinne von Ziffer 1.2.1 ABRV-BA 2009 ein 
ärztliches Attest eines am Urlaubsort ansässigen Arztes einzurei-
chen.

 | C  Besondere Bedingungen 
Reiserücktrittskostenversicherung 
Gruppenschülerreisen 
(BB-RRV-GSR-03/2012)

Die Ziffer 1.2 der ABRV-BA 2009 wird – sofern gesondert vereinbart – 
erweitet um

g)  Ausfall der mitreisenden und im Antrag namentlich benannten Auf-
sichtsperson der Gruppenschülerreise. Eine Gruppenschülerreise 
nach diesen Bedingungen erfordert die Teilnahme von mindestens 
fünf Schülern/-innen bis maximal 30 Jahre und mindestens zwei 
mitreisenden Aufsichtspersonen. Für die Aufsichtspersonen gilt 
keine Altersgrenze vereinbart.
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 | D  Allgemeine Hinweise 
 

Subsidiaritätsklausel

Soweit	 im	Schadenfall	 ein	Dritter	 leistungspflichtig	 ist	 oder	 eine	 Ent-
schädigung aus anderen Versicherungsverträgen beansprucht werden 
kann,	gehen	diese	Leistungsverpflichtungen	vor.	Dies	gilt	insbesondere	
für Leistungen aus der gesetzlichen Krankenversicherung und Beihilfe-
leistungen. Soweit aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung 
beansprucht werden kann, steht es Ihnen frei, welchem Versicherer Sie 
den Schadenfall melden.

 | F  Merkblatt zur Datenverarbeitung 
 

Versicherer können heute ihre Aufgabe nur mit Hilfe der elektronischen 
Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Gleiches gilt für die Tätigkeit des Sie 
betreuenden Vermittlers. Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, 
schnell und wirtschaftlich bearbeiten. Die Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung der Daten zu Ihrer Person (personenbezogene Daten) bezeich-
nen wir im Folgenden vereinfachend als „Datenverarbeitung“. Diese 
Datenverarbeitung ist zulässig, wenn das Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn Sie 
eingewilligt haben.

Bedeutung Ihrer Einwilligungserklärung

Die Datenverarbeitung über die gesetzlichen Erlaubnistatbestände hi-
naus bedarf Ihrer Einwilligung. Deshalb haben wir in den Versicherungs-
antrag eine „Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung“ aufgenom-
men. Das Vertrauen, das Sie uns mit Ihrer Einwilligung entgegenbringen, 
wissen wir zu schätzen. Wir werden mit Ihren Daten sorgfältig umgehen. 
Die Einwilligung gilt über die Beendigung des Versicherungsvertrages 
hinaus. Bei einer Antragsablehnung endet sie jedoch sofort – außer in 
der Kranken- und Unfallversicherung.

Schweigepflichtentbindung

Die Übermittlung von Daten, die einem Berufsgeheimnis (z. B. der ärzt-
lichen	Schweigepflicht)	unterliegen,	setzt	eine	spezielle	Erlaubnis	voraus,	
die	„Schweigepflichtentbindung“.	Für	die	Antragsprüfung	werden	solche	
Daten in der Regel nicht benötigt. Sollten wir diese Daten im Ausnahme-
fall dennoch brauchen, werden wir Sie direkt um Ihre Erlaubnis fragen.  Im 
Leistungsfall	werden	wir	Sie	um	die	Entbindung	von	der	Schweigepflicht	
bitten,	wenn	dies	zur	Prüfung	der	Leistungspflicht	erforderlich	wird.

Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Da-
tenverarbeitung und -nutzung nennen.

1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer

 Wir (die Würzburger Versicherungs-AG) speichern Daten, die für 
den Versicherungsvertrag notwendig sind. Das sind zunächst Ihre 
Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag 
versicherungstechnische Daten wie Kundennummer (Partnernum-
mer), Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag, Bank-
verbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, 
z. B. eines Vermittlers, eines Sachverständigen oder eines Arztes 
geführt (Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall speichern wir 
Ihre Angaben zum Schaden und ggf. auch Angaben von Dritten, 
wie z. B. den vom Arzt ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit, die 
Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt über einen Sachschaden 
oder bei erfolgter Schadenregulierung den Auszahlungsbetrag 
(Leistungsdaten).

 | E  Einwilligungsklausel nach dem 
Bundesdatenschutzgesetz 

I. Bedeutung dieser Erklärung und Widerrufsmöglichkeit 
Ihre personenbezogenen Daten benötigen wir, die Würzburger Versiche-
rungs-AG, insbesondere zur Einschätzung des zu versichernden Risikos 
(Risikobeurteilung), zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch, zur 
Überprüfung	unserer	Leistungspflicht,	zu	Ihrer	Beratung	und	Informati-
on sowie allgemein zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung. 
Personenbezogene Daten dürfen nach geltendem Datenschutzrecht 
erhoben, verarbeitet oder genutzt werden (Datenverwendung), wenn 
dies ein Gesetz ausdrücklich erlaubt, anordnet oder wenn eine wirksame 
Einwilligung des Betroffenen vorliegt. 
Nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist die Verwendung Ih-
rer allgemeinen personenbezogenen Daten (z. B. Alter oder Adresse) 
erlaubt, wenn es der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses 
oder	vertragsähnlichen	Vertrauensverhältnisses	dient	(§	28	Abs.	1	Nr.	1	
BDSG). Das Gleiche gilt, soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen 
der verantwortlichen Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annah-
me besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem 
Ausschluss	der	Verarbeitung	oder	Nutzung	überwiegt	 (§	28	Abs.	1	Nr.	
2 BDSG). Die Anwendung dieser Vorschriften erfordert in der Praxis oft 
eine umfangreiche und zeitintensive Einzelfallprüfung. Auf diese kann 
bei Vorliegen dieser Einwilligungserklärung verzichtet werden. Zudem 
ermöglicht diese Einwilligungserklärung eine Datenverwendung auch 
für die Fälle, die nicht von vornherein durch die Vorschriften des Bundes-
datenschutzgesetzes erfasst werden. (Vgl. dazu Ziffer II.) 
Einen intensiveren Schutz genießen besondere Arten personenbezogener 
Daten (insbesondere Ihre Gesundheitsdaten). Wir dürfen sie im Regelfall 
nur verwenden, wenn Sie zuvor hierzu ausdrücklich einwilligen.  
Mit den nachfolgenden Einwilligungen ermöglichen Sie zudem eine 
Datenverwendung auch solcher Daten, die dem besonderen gesetz-
lichen	 Schutz	 von	 Privatgeheimnissen	 gemäß	 §	 203	 Strafgesetzbuch	
unterliegen. 
Diese Einwilligungen sind ab dem Zeitpunkt der Antragstellung wirk-
sam. Sie wirken unabhängig davon, ob später der Versicherungsvertrag 
zustande kommt. Es steht Ihnen frei, diese Einwilligungserklärungen 
mit Wirkung für die Zukunft jederzeit ganz oder teilweise zu widerrufen. 
II. Erklärung zur Verwendung Ihrer allgemeinen personenbezogenen Daten 
Hiermit willige ich darin ein, dass meine allgemeinen personenbezo-
genen Daten unter Beachtung der Grundsätze der Datensparsamkeit 
und der Datenvermeidung verwendet werden 
1. zur Risikobeurteilung, zur Vertragsabwicklung und zur Prüfung der 
Leistungspflicht	durch	die	Würzburger	Versicherungs-AG
2. zur Risikobeurteilung durch Datenaustausch mit einem Vorversicherer, 
den ich bei Antragstellung genannt habe. 
3. zur Risikobeurteilung und Abwicklung der Rückversicherung. Dies 
erfolgt durch Übermittlung an und zur dortigen Verwendung durch 
Rückversicherer, bei denen mein zu versicherndes Risiko geprüft oder ab-
gesichert werden soll. Eine Absicherung bei Rückversicherern im In- und 
Ausland dient dem Ausgleich der vom Versicherer übernommenen Risiken 
und liegt damit auch im Interesse der Versicherungsnehmer. In einigen 
Fällen bedienen sich Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen 
sie - sofern erforderlich - ebenfalls entsprechende Daten übermitteln. 

4. durch andere Unternehmen / Personen innerhalb und außerhalb der 
Würzburger Versicherungs-AG, denen der Versicherer (oder ein Rück-
versicherer) Aufgaben ganz oder teilweise zur Erledigung überträgt. 
Die Unternehmen/ Personen werden eingeschaltet, um die Antrags-, 
Vertrags- und Leistungsabwicklung möglichst schnell, effektiv und ko-
stengünstig zu gestalten. Eine Erweiterung der Zweckbestimmung 
der Datenverwendung ist damit nicht verbunden. Die eingeschalteten 
Unternehmen / Personen sind im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung ver-
pflichtet,	ein	angemessenes	Datenschutzniveau	sicher	zu	stellen,	einen	
zweckgebundenen und rechtlich zulässigen Umgang mit den Daten zu 
gewährleisten sowie den Grundsatz der Verschwiegenheit zu beachten. 
5. zur Beratung und Information über Versicherungs- oder sonstige Fi-
nanzdienstleistungen durch den für mich zuständigen Vermittler.
III. Datenverwendung zur Risikobeurteilung und Leistungsprüfung 
Ich willige in die Verwendung der erfassten oder von mir angegebenen 
oder übermittelten Gesundheitsdaten zur Risikobeurteilung und zur Lei-
stungsprüfung durch die Würzburger Versicherungs-AG ein. Die Grund-
sätze der Datensparsamkeit und Datenvermeidung sind zu beachten. 
IV. Erklärung für mitzuversichernde Personen
Die vorstehenden Erklärungen gebe ich auch für meine mitzuversichern-
den Kinder sowie die von mir gesetzlich vertretenen mitzuversichernden 
Personen ab, die die Bedeutung dieser Erklärungen nicht selbst beurteilen 
können. 
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§ 28 Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit

(1) Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom Versi-
cherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem 
Versicherer zu erfüllen ist, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb 
eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen, es sei denn, die Verletzung beruht nicht 
auf Vorsatz oder auf grober Fahrlässigkeit.

(2) Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung einer vom 
Versicherungsnehmer zu erfüllenden vertraglichen Obliegenheit nicht 
zur	Leistung	verpflichtet	ist,	ist	er	leistungsfrei,	wenn	der	Versicherungs-
nehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob fahr-
lässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nicht-
vorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

(3)	Abweichend	von	Absatz	2	ist	der	Versicherer	zur	Leistung	verpflich-
tet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder 
die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder 
den	Umfang	 der	 Leistungspflicht	 des	Versicherers	 ursächlich	 ist.	 Satz	
1 gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig 
verletzt hat.

(4) Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers nach 
Absatz 2 hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalles 
bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Vorausset-
zung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte 
Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

(5) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer 
vertraglichen Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt ist, ist unwirksam.

§ 37 Zahlungsverzug bei Erstprämie

(1) Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, 
ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, zum Rücktritt 
vom Vertrag berechtigt, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten. 

(2) Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt des Versicherungs-
falles	nicht	gezahlt,	 ist	der	Versicherer	nicht	zur	Leistung	verpflichtet,	
es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten. Der Versicherer ist nur leistungsfrei, wenn er den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen 
auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der 
Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat.
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2. Datenübermittlung an Rückversicherer, andere Versicherer und 
externe Dienstleister 

 Im Interesse unserer Versicherungsnehmer werden wir auf einen 
Ausgleich der von uns übernommenen Risiken achten. Deshalb 
geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an Versicherer und 
Rückversicherer im In- und Ausland ab. Diese benötigen im Einzelfall 
versicherungstechnische Angaben von uns wie Versicherungsnum-
mer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos und 
Risikozuschlags, sowie im Leistungsfall ggf. auch Ihre Personalien. 

	 Darüber	 hinaus	 bedienen	wir	 uns	 im	 Leistungsfall	 qualifizierter	
externer Dienstleister um Sie – z. B. bei einem Schadenereignis im 
Ausland – unterstützen zu können. Hierzu werden Ihre Personalien 
und die nötigen Daten zur Kontaktaufnahme mit Ihnen weiterge-
geben.

3. Datenverarbeitung der Würzburger Versicherungs-AG

	 Um	eine	effiziente,	kostengünstige	und	dem	höchsten	Stand	der	
Technik entsprechende Abwicklung der Datenverarbeitung zu ge-
währleisten, ist die Würzburger Versicherungs-AG auch berechtigt, 
externe und nicht in Deutschland beheimatete Dienstleister mit der 
Sicherung oder der Verwaltung der Daten zu beauftragen oder de-
ren Leistungen einzubeziehen. Die Würzburger Versicherungs-AG 
ist dafür verantwortlich, dass die Vorschriften des BDSG und auch 
die oben skizzierten Regelungen eingehalten werden. Die externen 
Dienstleister werden bezüglich der Vorschriften und Vorgaben 
entsprechend geschult und deren Einhaltung wird überwacht.

4. Betreuung durch Vertriebspartner

 In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des son-
stigen Dienstleistungsangebots der Würzburger Versicherungs-AG 
bzw. ihrer Kooperationspartner werden Sie durch einen Vertrieb-
spartner betreut, der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in sonstigen 
Finanzangelegenheiten berät oder den Sie als Versicherungsmakler 
mit der Betreuung beauftragt haben, bei Finanzdienstleistungen 
auch die betreffenden Kooperationspartner. 

 Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält 
der Vertriebspartner zu diesen Zwecken von uns die für die Be-
treuung und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, 
Vertrags- und Leistungsdaten, z.B. Versicherungsnummer, Beiträge, 
Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der Versiche-
rungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen. Ausschließlich 
zum Zweck von Vertragsanpassungen in der Personenversicherung 
können an den zuständigen Vertriebspartner auch Gesundheits-
daten übermittelt werden. Unsere Vertriebspartner verarbeiten 
und nutzen selbst diese personenbezogenen Daten im Rahmen 
der genannten Beratung und Betreuung. Auch werden sie von uns 
über Änderungen der kundenrelevanten Daten informiert. Jeder 
Vertriebspartner	ist	grundsätzlich	und	vertraglich	verpflichtet,	die	
Bestimmungen des BDSG und seine besonderen Verschwiegen-
heitsverpflichtungen	(z.B.	Berufsgeheimnis	und	Datengeheimnis)	
zu beachten. Der für Ihre Betreuung zuständige Vertriebspartner 
wird Ihnen mitgeteilt. Endet seine Tätigkeit (z.B. durch Kündigung 
des Vertriebspartnervertrags), regelt die Würzburger Versiche-
rungs-AG Ihre Betreuung neu, sofern Sie nicht selbst einen anderen 
Vertriebspartner bestimmen; Sie werden darüber informiert.

5. Ihre Datenschutzrechte 

 Sie haben nach dem Bundesdatenschutzgesetz ein Recht auf un-
entgeltliche Auskunft über Ihre durch uns gespeicherten Daten und 
deren Verwendung, sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein 
Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten.

 Nach dem Teledienstedatenschutzgesetz haben Sie außerdem 
das Recht, eine eventuell erteilte Einwilligung in die Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung von Internet-Nutzungsdaten jederzeit 
ohne Angabe von Gründen zu widerrufen sowie eventuell zu 
Ihrer Person oder unter einem Pseudonym gespeicherte Internet-
Nutzungsdaten jederzeit einzusehen. 

 Bei Bedarf wenden Sie sich bitte stets an unseren betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten.




